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13. Wahlperiode 03. 05. 2004

Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2002 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2000 (Nr. 17)
– Kosten für die Abwicklung von Wirtschaftsförder-
programmen

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 30. Oktober 2003 folgenden Beschluss gefasst (Druck-
sache 13/2452 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen,

a) die Entgelte für sämtliche Förderprogramme, die über die L-Bank abge-
wickelt werden, zusammenzustellen und zu prüfen, ob die Abwicklung
von Förderprogrammen durch die L-Bank für das Land in jedem Fall wirt-
schaftlich ist;

b) die Vergütungsregelungen für die Durchführung und Abwicklung der in
der Denkschrift genannten Förderprogramme mit der L-Bank neu zu ver-
handeln;

c) dem Finanzausschuss die dabei erzielten Ergebnisse bis zum 30. März 2004*)
vorzulegen.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 29. April 2004 Az.: I 0451.1 berichtet das Staatsministe-
rium wie folgt:

Zu a):

In der Anlage sind die Förderprogramme, die über die L-Bank abgewickelt
werden, nach Ressortbereichen zusammengestellt. Die Beurteilung der Wirt-
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*) Der hierzu mit Schreiben vom 4. März 2004 begehrten Fristverlängerung bis einschließlich
30. April 2004 wurde zugestimmt.
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schaftlichkeit der Abwicklung durch die L-Bank wurde von den Ressorts an-
hand der Ist-Zahlen des Jahres 2003 (Anzahl der Förderfälle, Entgeltzahlun-
gen etc.) vorgenommen. Dabei haben die Ressorts soweit möglich die vor-
aussichtlich entstehenden Personal- und Sachkosten nach der VwV-Kosten-
festlegung (GABl. S. 770) ermittelt und den tatsächlichen Entgeltzahlungen
gegenübergestellt. 

Soweit es sich bei den von der L-Bank wahrgenommenen Aufgaben um typi-
sche Banktätigkeiten handelt und deshalb eine Aufgabenerledigung durch die
Landesverwaltung ausscheidet, wurde ein Kostenvergleich nicht durchge-
führt.

Die Zusammenstellung der Prüfungsergebnisse der Ressorts zeigt, dass in
den Förderbereichen, in denen eine durchgängige Aufgabenerledigung durch
die Landesverwaltung möglich ist und eine Kostenermittlung auf Landesseite
durchgeführt werden konnte, durchweg mit höheren Kosten gerechnet wer-
den muss. Eine Änderung der Aufgabenerledigung ist deshalb aus haushalts-
wirtschaftlichen Gründen nicht angezeigt. Gleichwohl werden auch künftig
die bestehenden Organisationsstrukturen im Förderbereich des Landes bzw.
Strukturveränderungen unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit überwacht und geprüft. Dabei muss aber immer auch
die Gesamtgeschäftsbeziehung zwischen L-Bank und Land im Auge behalten
werden, die sich letztlich für das Land „rechnen“ muss. Programmbezogene
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können deshalb im Hinblick auf die Misch-
kalkulationen der L-Bank nicht immer ausschlaggebend sein.

Über eine einzelprogrammbezogene Betrachtung hinaus müssen weitere
Aspekte berücksichtigt werden. Hervorzuheben ist die Unterstützungsleis-
tung der L-Bank bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Förderprogram-
me, eine effiziente Bearbeitung auf Basis hochentwickelter IT-Systeme und
IT-Dienstleistungen für die Landesverwaltung, so zum Beispiel die Vorhal-
tung einer internetbasierten Datenbank für am Europäischen Sozialfonds be-
teiligte Institutionen. 

Im Übrigen haben die Ressorts folgende ergänzende Stellungnahmen abgege-
ben: 

Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Ergänzend wird zum Schulbauförderprogramm (lfd. Nr. 1) bemerkt, dass der
Anteil der Personalaufwendungen für die Erledigung der Aufgabe so gering
ist, dass Kosten nicht angegeben werden können. Die Schulverwaltung wird
in den Fällen des privaten Schulhausbaus entlastet, bei denen der Landeszu-
schuss im Grundbuch dinglich abgesichert wird. Dies kann die L-Bank we-
sentlich effektiver leisten als die Schulverwaltung.

Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums

Unter anderem ist die L-Bank für das Land im Rahmen des Aufgabenbe-
reichs des Wirtschaftsministeriums für die Durchführung des jährlich vom
Land neu aufgelegten Landeswohnraumförderungsprogramms und des Alt-
baumodernisierungsprogramms – Bereich Energieeinsparprogramm Altbau –
nach Maßgabe der zu diesen Programmen ergangenen Verwaltungsvorschrif-
ten tätig. 

Die Frage, ob diese der L-Bank übertragenen Aufgaben direkt von einer Lan-
desbehörde (z.B. vom Wirtschaftsministerium) mit deren Personal und Mög-
lichkeiten übernommen werden könnte, ist zu verneinen. Auf die Kalkulation
bei einer Aufgabenerledigung durch die Landesverwaltung wird daher ver-
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zichtet. Es handelt sich um eine typische Tätigkeit einer Bank mit deren Ge-
setzmäßigkeiten: Die Ausreichung der Darlehen ist ein „Massengeschäft“,
die Refinanzierung am Kapitalmarkt geschieht nach bankmäßigen Gesichts-
punkten, das Personal hat ein anderes Ausbildungsprofil usw.

Stellungnahme des Sozialministeriums

Zu den einzelnen Förderprogrammen wird im Hinblick auf die von dort unter
a) und b) gewünschten Angaben weiter ausgeführt:

Zu Nr. 29: Die Vereinbarung mit der L-Bank zur Durchführung des Förder-
programms aus dem Europäischen Sozialfonds – Ziel 3 – in der Förderperio-
de 2000 bis 2006 ist am 1. Oktober 2001 in Kraft getreten. Sie gilt für die ge-
samte Laufzeit der Förderperiode in Baden-Württemberg bis zum endgül-
tigen rechnungstechnischen Abschluss der Förderperiode. Die Kündigungs-
frist beträgt zwei Jahre zum Ende eines Kalenderjahres. Das Sozialministe-
rium beabsichtigt nicht, in Änderungsverhandlungen einzutreten.

Die in Nr. 30 aufgeführte Förderung von Maßnahmen zur Bekämpfung der
Jugendarbeitslosigkeit (vor allem Landesprogramm „Jugend-Arbeit-Zu-
kunft“) wurde im Jahr 2003 überwiegend beendet. Für die Fortsetzung des
Berufspraktischen Jahres (BPJ) stehen im Staatshaushaltsplan 2004 noch
0,8 Mio. EURO bereit. Der hierfür notwendige Zuwendungsvertrag wird
vom Sozialministerium direkt geschlossen. Für die Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs und die Verwendungsprüfung erhält die L-Bank einen Verwal-
tungskostenbeitrag in Höhe von 0,6 %. Eine vergleichende kalkulatorische
Berechnung der Kosten für die Aufgabenerledigung durch die Landesverwal-
tung ist angesichts des Volumens von jährlich höchstens 4.800 EURO nicht
sinnvoll. Auch fehlt hierfür eine Kalkulationsgrundlage, da die Programmab-
wicklung vor Übergang auf die L-Bank der damaligen Staatsschuldenverwal-
tung übertragen war.

Die Programme Nr. 32 bis 56 wurden ab 1. Januar 2003 nach einer Wirt-
schaftlichkeitsprüfung, an der die Regierungspräsidien beteiligt waren, über-
wiegend ab der Bearbeitungsstufe „Auszahlung“ von diesen auf die L-Bank
übertragen. Verwaltungskosten werden hierfür der L-Bank nicht erstattet. Die
Angaben in der Tabelle zu den Ist-Ausgaben 2003 und den Fallzahlen be-
ziehen sich auf die 2003 von der L-Bank abgewickelten Fälle. Die Verein-
barung mit der L-Bank ist unbefristet. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jah-
re zum Ende eines Kalenderjahres. Das Sozialministerium beabsichtigt nicht,
in Änderungsverhandlungen einzutreten, weil eine kostengünstigere Bearbei-
tung nicht ersichtlich ist.

Zu den Programmen Nr. 57 und 58: Die erbetenen kalkulatorischen Kosten
bei einer Aufgabenerledigung durch die Landesverwaltung sind einerseits
nicht ermittelbar und andererseits aus folgenden Gründen auch nicht erfor-
derlich:

Der Rechnungshof hat sich in einer vom Sozialministerium im Zusammen-
hang mit Vertragsverhandlungen mit der L-Bank angeregten Prüfungsmittei-
lung zur Verwaltungskostenerstattung des Landes an die L-Bank für die
Durchführung des Bundes- und des Landeserziehungsgeldes vom 7. Mai 1997
detailliert mit den von der L-Bank vorgelegten Kostenrechnungen sowie
möglichen Kostenreduzierungen befasst. Hierbei wurde auch die Personal-
struktur untersucht sowie eine Vergleichsberechnung der Gehaltsstruktur der
L-Bank (nach Tarifgruppen) mit der Besoldungsstruktur des Landes (nach
Laufbahngruppen) vorgenommen. Im Ergebnis wurden die Personalkosten
der L-Bank (als größter Kostenfaktor) nicht beanstandet. Darüber hinaus
stellte der Rechnungshof fest, dass die L-Bank im Verhältnis zu den anderen
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Bundesländern, welche die Aufgabe durch die Landesverwaltung durchfüh-
ren lassen, bezogen auf die Fallzahlen mit weniger Personal auskommt.

Diese Prüfungsmitteilung war Grundlage der Verwaltungskostenverein-
barung zwischen dem Land (vertreten durch das Sozialministerium) und der 
L-Bank für die Durchführung der Erziehungsgelder vom 22. April 1999. Der
Rechnungshof war dementsprechend gemeinsam mit dem Sozialministerium
an den Verhandlungen mit der L-Bank beteiligt und hat ebenso wie das Fi-
nanzministerium der neuen Vereinbarung vom 22. April 1999, die den Auf-
wendungsersatz für die Jahre 1998 bis 2002 festlegte, zugestimmt. 

Nach Ziffer 3.4 dieser Vereinbarung war die Höhe des Aufwendungsersatzes
für die Jahre ab 2003 neu zu bestimmen. Die Verhandlungen mit der L-Bank
über die neue Vereinbarung ab dem Jahr 2003 konnten im Juni 2003 mit Zu-
stimmung des Finanzministeriums abgeschlossen werden.

Das Sozialministerium sieht weiterhin in der Abwicklung der Erziehungsgel-
der und des Mehrlingsgeburtenprogramms durch die L-Bank die wirtschaft-
lichere Variante gegenüber der Durchführung durch die Landesverwaltung,
zumal die L-Bank alle Möglichkeiten zur Rationalisierung und Kostenredu-
zierung nutzt (u. a. EDV-unterstützte Aktenführung, Einführung eines
elektronischen Dokumentenmanagementsystems noch in 2004).

Die Vereinbarung mit der L-Bank ist unbefristet und kann nur zum Jahres-
ende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Jahr und damit
frühestens zum 31. Dezember 2005 gekündigt werden. Die Neuverhandlung
des Aufwendungsersatzes nach einer Kündigung der Vereinbarung würde
weder zu einer wirtschaftlicheren noch kostengünstigeren Durchführung der
Erziehungsgelder führen.

Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum 

Die Förderungen für die Bereiche Liquiditätshilfe (lfd. Nr. 63) und Agrar-
investitionsförderprogramm AFP (lfd. Nr. 65) werden in der Form des zins-
verbilligten Darlehens gewährt. Das Verfahren nach § 44 LHO wickelt voll-
ständig die Landwirtschaftsverwaltung ab. Lediglich die 2. Stufe des Verfah-
rens, die Darlehensausreichung der zinsverbilligten Darlehen, erfolgt über
die L-Bank nach dem Hausbankenverfahren. Diese Aufgaben können nicht
von der Landwirtschaftsverwaltung wahrgenommen werden. Eine Betrach-
tung der Wirtschaftlichkeit ist hierbei nicht zielführend und wurde nicht vor-
genommen.

– Für den Teilbereich der kommunalen Maßnahmen des Entwicklungspro-
gramms Ländlicher Raum werden ausschließlich Zuschüsse gewährt. Die
Maßnahmen bewilligen die Regierungspräsidien und in 2004 noch das
Landesamt für Flurneuordnung und Landentwicklung. Nach der Bewilli-
gung erfolgt die weitere Bearbeitung bei der L-Bank. Die Aufgaben hierfür
sind mit der Auflösung der Staatsschuldenverwaltung auf die L-Bank über-
gegangen und durch Verordnung des Ministeriums für Ernährung und
Ländlichen Raum und des Finanzministeriums (GABl. 1991 S. 505) gere-
gelt. Im Wesentlichen handelt es sich um die Prüfung der Verwendungs-
nachweise, die Auszahlung der Zuschüsse und die Aufhebung von Zuwen-
dungsbescheiden mit einer eventuellen  Rückforderung von Erstattungsan-
sprüchen. Die Regelung ist bis 2007 befristet. 

Für den Teilbereich liegen keinerlei belastbare Erkenntnisse über den Um-
fang und Kostenaufwand bei einer Ausübung der erforderlichen Tätigkei-
ten durch das Land vor. Die Ermittlung von Kosten ohne diese Basisdaten
wäre rein willkürlich und nicht sachgerecht. Nachdem vor 2007 die Rück-
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führung der Aufgabe auf das Land nicht in Betracht kommt, sollte derzeit
von der Ermittlung der Kosten abgesehen werden.

– Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum mit dem Teilbereich der
privatgewerblichen Maßnahmen wird mit dem gesamten Verfahren nach
§ 44 LHO durch die L-Bank abgewickelt. Das Land hat hierfür der L-Bank
kein Entgelt außerhalb der EU-kofinanzierten Bereiche zu entrichten. Der
Zuwendungsempfänger übernimmt im Rahmen der Darlehenskonditionen
bei zinsverbilligten Darlehen oder durch die Zahlung einer einmaligen Ge-
bühr bei Zuschüssen alle anfallenden Kosten. Sofern das Land die Aufga-
ben, soweit es hierzu überhaupt in der Lage wäre (Darlehensabwicklung),
wahrnehmen würde, entstünde dem Land in jedem Fall ein nicht unerheb-
licher zusätzlicher Aufwand. Die Ermittlung von Kosten unterblieb des-
halb.

Für den Bereich der Maßnahme, die mit EU-Mitteln kofinanziert wird, hat
das Land die Verwaltungskostengebühren zu tragen. Eine gesplittete Zu-
ständigkeit für diesen Bereich wäre verwaltungsökonomisch nicht sinnvoll
und kommt auch im Blick auf EU-Vorgaben derzeit nicht in Betracht. Eine
Änderung der Programme für die Förderung der ländlichen Räume nach
Ziel 2 oder LEADER+ müsste die EU hierzu genehmigen.

– Die Entgeltzahlung für die unter Nr. 60 (ELR-privat-gewerblicher Teil)
dargestellte Förderung resultiert vollständig aus der Übernahme von Ver-
waltungskostenanteilen bei EU-kofinanzierten Maßnahmen durch das
Land. Bei einer Prüfung durch den Europäischen Rechnungshof in 2003
bemängelte dieser, dass das Land gegen EU-Recht verstoße, weil es von
einem gewährten Zuschuss eine Verwaltungsgebühr beim Zuwendungs-
empfänger einbehalte. Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen
Raum sagte die Übernahme der Verwaltungsgebühr durch das Land und
die Rückzahlung an die Zuwendungsempfänger zu. Die Entgeltzahlung in
2003 umfasst die Verwaltungsgebühr für die Jahre 2000 bis 2003; sie ist al-
so nicht für ein Haushaltsjahr repräsentativ.

Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum zahlt derzeit, mit Aus-
nahme der EU-kofinanzierten Maßnahmen nur Verwaltungskostengebühren
für die Abwicklung des ELR an die L-Bank, die auf der Übernahme von Auf-
gaben der Staatsschuldenverwaltung basieren. Eine Überprüfung der Durch-
führung ist zum Ablauf der vertraglichen Bindung in 2007 vorzunehmen.

Stellungnahme des Ministeriums für Umwelt und Verkehr

Die aktuellen Angaben zu den Entgelten sämtlicher UVM-Förderprogramme
(lfd. Nr. 66 bis 73) wurden – auf der Grundlage des Jahres 2003 – in die bei-
liegende Tabelle übernommen. 

Hierbei hat das Ministerium in der Spalte „Fallzahlen“ generell untergliedert
in

a) Fallzahl der Bewilligungen durch die L-Bank

b) Fallzahl der einzelnen Auszahlungen durch L-Bank.

Nach heutiger Einschätzung könnte bei den Programmen der lfd. Nr. 70 bis 73
bei einer Neuverhandlung mit der L-Bank über die Vergütung keine wirt-
schaftlichere/kostengünstigere Durchführung erreicht werden. Für die Pro-
grammteile im Bereich der Wasserwirtschaftsförderung (lfd. Nr. 66 bis 69)
erhält die L-Bank keine Vergütung. 
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Stellungnahme der L-Bank

Das Funktionsprinzip der Förderung in Baden-Württemberg mittels der 
L-Bank sieht ein eigenständiges Förderinstitut in der Rechtsform einer An-
stalt des öffentlichen Rechts ohne Kopplung an eine andere Bank vor. Der
wirtschaftliche Erfolg der L-Bank kommt ausschließlich dem Land zugute.
Die Bündelung einer Vielzahl von Förderaufgaben lässt eine rationelle Ab-
wicklung zu. Durch die Ausstattung mit einer umfassenden Landesgarantie
wird eine günstige Refinanzierung möglich. Gewinne der Bank verwendet
das Land zur Dotierung von Landesprogrammen (Bankbeitrag) und zur Bil-
dung des für eine Bank notwendigen Eigenkapitals. Dies entlastet den Lan-
deshaushalt und generiert durch die Eigenkapitalbildung weiteres Ertragspo-
tenzial. 

Die Fördermittel werden vom Land aus unterschiedlichen Quellen, wie zum
Beispiel aus den Haushalten des Landes, der EU oder des Bundes und aus
dem Bankbeitrag der L-Bank bereitgestellt. Diese Fördermittel werden von
der L-Bank an die Subventionsempfänger entweder in der Form der Verbilli-
gung der zur Finanzierung der Investitionen erforderlichen Kredite oder di-
rekt in der Form eines Zuschusses weitergeleitet. Eine weitere Form der För-
derung ist die Übernahme von Risiken im Zusammenhang mit der Investi-
tion. Die dominierende Subventionsform ist die Förderung mit zinsverbillig-
ten Krediten.

Die L-Bank erhält für ihre Tätigkeit und für die Risikoübernahme Vergütun-
gen vom Land oder vom Subventionsempfänger.

Förderprogramme mit einer Vergütung vom Land

Die L-Bank erhält vom Land nur bei Förderungen mit Zuschüssen eine Ver-
gütung, wie etwa beim Landes- und beim Bundeserziehungsgeld. Bei einigen
Programmen, deren Bearbeitung die L-Bank im Zuge der Auflösung der
Staatsschuldenverwaltung bzw. zusätzlich in jüngerer Zeit übernommen hat,
bezahlt das Land ebenfalls Vergütungen. Bei einer Vielzahl von Programmen
– insbesondere bei den vom Sozialministerium übertragenen Förderprogram-
men und im Bereich der Städtebauförderung – erhält die L-Bank keine Ver-
gütung, also weder einen einmaligen, noch einen laufenden Verwaltungskos-
tenbeitrag. 

Förderprogramm mit einer Vergütung vom Subventionsempfänger

Bei einigen wenigen Förderprogrammen, die Zuschüsse vorsehen, werden
die Verwaltungskostenbeiträge vom Subventionsbetrag einbehalten.

Der Vergabe zinsverbilligter Darlehen, bei denen das Land keine Vergütung
aufwenden muss, kommt die größte Bedeutung zu. Zinsverbilligte Darlehen
werden insbesondere im Landeswohnraumförderungsprogramm sowie in den
Landesprogrammen der einzelbetrieblichen Wirtschaftsförderung eingesetzt. 

Die Konditionierung der Darlehen geschieht wie folgt: 

Auf der Basis des aktuellen Kapitalmarktzinses (Interbankensatz anderer
Banken) wird der Referenzzinssatz nach objektiven Kriterien festgelegt. Hin-
zugerechnet wird die im Programm vorgesehene Marge, also laufende Ver-
waltungskostenbeiträge zur Abdeckung von Verwaltungs- und Risikokosten.
Abschließend wird vom errechneten unverbilligten Nominalzinssatz die im
Programm vorgesehene Zinsverbilligung abgezogen. 
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Der Sachverhalt stellt sich am Beispiel eines konkreten Darlehens aus dem
vom Rechnungshof untersuchten Programm zur Förderung von Anlagen zur
Solar-, Wind- und Wasserkraftnutzung wie folgt dar:

Auf Basis des damals aktuellen Kapitalmarktzinses errechnet sich unter Be-
rücksichtigung der Marge ein unverbilligter Nominalzins von 5,85 %. Der
Subventionsempfänger zahlt einen verbilligten Zins von 2,85 %. Die im För-
derprogramm vorgesehene Zinsverbilligung um 3 % (für die Dauer der Zins-
verbilligung) ist die Subvention.

Diese Systematik gilt sowohl für das Direkt- als auch das Hausbankenge-
schäft. Im letzteren Fall wird zusätzlich eine Marge für die Hausbanken ein-
gerechnet. Sie gilt auch bei der Übernahme von Bürgschaften oder Garantien.
Durch Entfall der Refinanzierung tritt hier anstelle der Kreditmarge die Aval-
provision.

Im Ergebnis wird im Darlehensgeschäft die zur Abdeckung von Risiko- und
Verwaltungskosten notwendige Marge, wie bei jedem anderen von einer
Bank vergebenen Darlehen auch, vom Kunden gezahlt. Die von der L-Bank
erhobene Marge liegt durchweg unter den bei anderen Banken in vergleich-
baren Geschäftsbereichen üblichen Margen. Die Kreditmarge stellt einen Teil
der Finanzierungskosten dar, welche auch dann entsteht, wenn eine Investi-
tion nicht gefördert wird. Betont wird, dass die Subvention beim Kunden un-
geschmälert ankommt und Fördergelder zu keinem Zeitpunkt bei der L-Bank
„versickert“ sind. Eine gesonderte Vergütung für die öffentlich-rechtliche
Prüfung der Fördervoraussetzungen erhält die L-Bank nicht.

Zu b):

Das Finanzministerium hat gegenüber dem Rechnungshof bereits darauf hin-
gewiesen, dass die dargestellten Programme insgesamt nicht kostendeckend
abgewickelt werden konnten. Der Rechnungshof hat dies auch in der Denk-
schrift 2002 Nr. 17 unter Ziffer 5.2 zutreffend dargestellt.

Ergänzend ist festzuhalten, dass von den seinerzeit vom Rechnungshof ge-
prüften Programmen die Förderung von Anlagen zur Solar-, Windkraft- und
Wasserkraftnutzung bereits eingestellt wurde. Das kommunale Infrastruktur-
programm (lfd. Nr. 19) wird eingestellt; gegenwärtig befindet sich das Pro-
gramm in kassenmäßiger Restabwicklung. 

Beim Umweltschutz- und Energieeinsparprogramm (lfd. Nr. 15) erhält die 
L-Bank vom Land keine Vergütung. Eine Neuverhandlung ist daher obsolet.

Beim Tourismusinfrastrukturprogramm (lfd. Nr. 20) ist das Land durch beste-
hende Verträge im Zusammenhang der Übertragung der Staatsschuldenver-
waltung auf die L-Bank bis Ende 2008 rechtlich gebunden. Darauf hat der Fi-
nanzminister bereits in der Finanzausschuss-Sitzung am 18. September 2003
hingewiesen. 
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Anlage

Liste der derzeit über die L-Bank abgewickelten Förderprogramme

Hinweise:  

Die Angaben zu den Programmen sind im Querformat dargestellt. Um 
eine lesbare Schriftgröße zu gewährleisten müssen die jeweiligen Pro-
gramme über zwei aufeinander folgende Seiten aufgeführt und jeweils 
zusammen betrachtet werden (Seite 1 und 2, 3 und 4, etc.). 

Erläuterung des Begriffs VKB  
= Verwaltungskostenbeitrag in % 

o der einmalige VKB berechnet sich aus dem jeweils bewilligten 
Kapital

o der laufende VKB ist im Zinssatz enthalten und wird aus dem je-
weiligen Restkapital berechnet 
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